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26 5. 4 . 04 Gastell . Franz Mainz 1 — — _ —

27 5 . 4 . 04 Winkler , Hans Wiesbaden 1 — — — —

28 6 . 4 . 04 Huck , Ludwig 1 — — — —

29 15. 4 . 04 Schneidcr -Gudice , Wilh . Heinr. 1 — — — ■ —
30 16. 4 . 04 Gcrstendorfer . Albert New -Pork — — 1 — —
31 24 . 4 . 04 Danzig , Oskar Wiesbaden 1 — — — —

32 26 . 4 . 04 Krell , Wilhelm 1 — — — —
38 1. 5 . 04 Heiser , Ludwig 1 — — — —

34 27 . 4 . 04 Rcichliti von Meldcgg , Herbert, 1 — — — —
35 1. 5 . 04 Koch , Karl 1 — — — —

36 28 . 4. 04 Wellenstcin , Arthur m 1 — — — —
37 29 . 4 . 04 Wolff , Hans 1 — — — —
38 29 . 4 . 04 Meisenzahl , Theobald Mainz 1 — — — —
39 29 . 4 . 04 Kogler , Kaspar Wiesbaden 1 — — — —

40 29 . 4 . 04 Köglcr . Karl „ 1 — — — —

Vorstehende Nachweisung bringe ich hiermit zur allgemeinen Kenntnis.
Wiesbaden , den 3. Mai 1904. Der Polizei -Präsident : v . Schenkt.

Bekanntmachung,
betreffend das Droschkenfnyrwese « .
Es wird hiermit zur Kenntnis der Mitglieder

des Wiesbadener Droschkendesitzervereins gebracht,
daß vom 1. Avril d . I . ab auf den folgenden
Droschkenhalteplätzen der Stadt Wiesbaden die da¬
neben angegebene Zahl Droschken Aufstellung zu
nehmen hat:

Zahl der Droschken
1. Am Kriegerdenkmal im Nero¬

thal . 2
2 . In der Saalgasse , an der

Mündung in die Taunurstr . 8
8 . Auf dem Kranzplatz . . . . 8
4. In der Sonncnbergerstraße , an

dem durch die Kuranlage
führenden Chaisenweg . . . 2

b . Vor der alten Kurhaus -Kolon¬
nade . 20

6 . Vor der neuen Kurhaus -Kolon¬
nade (auch Theater - Kolonnade
genannt ) . 20

An allen Abenden , an welchen
Vorstellungen im Königlicben
Theater stattfindcn , bleibt der
vorgenannte Halteplatz nur bi«
8V » Uhr abends mit zwanzig
Droschken , nach 8 ' /« Uhr abends
nur mit 10 Droschken besetzt.

7 . An der Südseite d. Rathauses 4
8 . Auf der Südseite der Museum-

straße . 3
9 . Auf der Ostseite der Victoria¬

straße an der Mündung in die
Frankfurtcrstraße. 6

10 . In der Parkstraße — Nord¬
seite — an der Mündung des
Chaisenwcges u . gegenüber der
Mündung der Bodenstcdtstr . 2

11. Auf dem südlichen Fahrdamm
der Rhcinstraße vor dem ehe¬
maligen LndwigSbalnihof . 20

12 . Auf dem Reitwege der Rhein-
straße . anfangend an der Rhein-
bahnstraße . 10

13 . Auf dem Reitwege der Rhein¬
strabe . anfangend an der
Moritzstraßc . 10

14. Auf dem Reitwege der Rbein-
straße , anfangend an d. Wörth¬
straße . 3

15 . Auf dem östlichen Fahrdamm
der Adolfs -Allee an der Mün¬
dung der Goethestraße ( südliche
Ecke derselben ) . . . . . .  3

16 . Auf dem Mauritiurplatz . . 3
Den für den Eisenbahndienst bestimmten

Droschken ist der nachfolgende Halteplatz angewiesen
worden:

Für den Dienst anf den hiesigen drei Bahn¬
höfen auf dem Reitwege und auf der südliche»
Fahrbahn der Rbeinstraßc , anfangend an der
Adolfstraße i» der Richtung nach der Nicolasstraße.

Die vorstehend zu 2, 3 , 5 , 6, 11 und 13 ge¬
nannten Haltevlätzc sind von morgen ? 6 Uhr ab
mit je 2 Droschken zu besetzen.

Der zu 16 genannte Halteplatz ist erst von
3 Uhr nachmittags ab mit der anaegebenen Zahl
Droschken zu besetzen, während die Dienstzeit sämt¬
licher übrigen Droschken anf den vorgenannten
Halteplätzen um 7 Uhr morgens beginnt.

Mit Ausnahme von 10 Droschken auf dem
Halteplatz vor der alten Kurhaus -Kolonnade bezw.
«ach beendigter Vorstellung im Königlichen Theater
— oder wenn solche Vorstellung nicht stattfindet —
auf dem Halteplatz vor der neuen Kurhaus-
Kolonnade ( auch Theater -Kolonnade genannt ), deren
Dienstzeit bis nachts 12 Uhr währt , dauert die
Dienstzeit sämtlicher übrigen Droschken auf den
Halteplätzen bis 11 Uhr abends . *

Wiesbaden , den 1. März 1904.
Der Polizei -Präsident : von Schenkt.

Bekanntmachung.
Die Straßenkreuzung Webergasse -Hirschgraben-

Römerberg -Büdingenstraße wird zweck« Umpflaster¬
ung auf die Dauer der Arbeit polizeilich gesperrt.

Wiesbaden , den 3 . Mai 1904 . *
Der Polizei -Präsident : v . Schenkt.

Bekanntmachung.
Die Termine zur Prüfung über die Befähigung

zum Betriebe des Hufbeschlaggewcrbes sind für das
2 . Vierteljahr des Jahres 1904 wie folgt festgesetzt:

in Diez . auf den 28 . Mai 1904,
in Dillenbnrg . . „ .25.  Juni 1904,
in Frankfurt a . M . . . 14 . Mai 1904,
in Wiesbaden . . . „ 28 . Mai 1904.

Meldungen zur Prüfung sind unter Einsendung:
1 . de» Geburtsscheines,
2 . etwaiger Zeugnisse über die erlangte technische

Ausbildung,
3 . einer Erklärung darüber , ob und bejahenden¬

falls wann und wo der sich Meldende schon
fc - einmal erfolglos einer Hufschmicdeprüfung
.V sich unterzogen hat und wie lauge er » ach
t * ' diesem Zeitpunkte — was durch Zeugnisse
- nachzuweisen ist — berufsmäßig tätig ge¬

wesen ist,
4 . der Prüfungsgebühr von 10 Mark nebfl

5 Pf . Postbestellgeld an den am Ort der
; Prüfung wohnenden Königlichen Kreistier-

arzt , in Wiesbaden an den Königlichen
' Departementstierarzt Dr . Augstein , welcher

der Vorsitzende der Prüfungskommission ist,
zu richten.

Die Prüfungsordnung für Hufschmiede ist im
Regierungs -Amtsblatt von 1885 S . 60/63 und im
Frankfurter Amtsblatt desselben Jahres S . 58/59,
die Erweiterung des 8 3 derselben im Regierungs-
Amtsblatt von 1894 S . 260 und von 1896 S . 151,
sowie im Frankfurter Amtsblatt von 1894S . 266/67
und von 1896 S . 195 abgcdruckt . *

Wiesbaden , den 15. April 1904.
Der Regierungs -Präsident.

In Vcrtr . : gez. Pfeffer von Salomon.

„Wird veröffentlicht ."
Wiesbaden , den 30. April 1904.

_ Der Polizei -Präsident : v . Schenkt.

Bekanntmachung.
Nachdem am 1. April bei dem Einwohner¬

meldeamt der Königlichen Polizei - Direktion eine
Zentralfremdenmeldekontrolle eingefüdrt ist.
bringe ich hierdurch zur allgemeinen Kenntnis , daß
Auskünfte über hier sich aufhaltende Kurgäste und
alle übrigen Fremden nicht mehr von den einzelnen
Polizeirevieren , sondern vom Einwohnermeldeamt,
Polizeidirektionsgcbäude , Friedrichstrabe 32 , Zim¬
mer 14 . und zwar gegen Entrichtung der üblichen
Gebühr von 25 Pfennigen für jede einzelne Nach¬
frage erteilt werden.

Diese Auskunft erstreckt sich nur anf die Angabe
des Hotels , der Pension usw ., in welchen der oder
die betreffenden Fremden Aufenthalt genommen
haben . *

Wiesbaden , den 8. Avril 1904.
_ Der Polizei -Präsident : v . Schenkt.

Bekanntmachung.
Es sind mehrfach Znwideihandlungen gegen

die Bestimmungen der Polizei -Verordnung vom
1. August 1889 dadurch vorgekommen , daß auf
Grundstücken Entwäfserungs - Arbeiten ohne bau¬
polizeiliche Genehmigung ausgcführt worden sind.

Im Interesse der Beteiligten wird darauf
aufmerksam gemacht , daß die Herstellung , Er¬
neuerung oder Veränderung einer Grundstücks-
Entwässerung oder eines Teils derselben , einschließlich
der oberirdischen Anlagen nur auf Grund einer
polizeilichen Erlaubnis erfolgen darf.

Zuwiderhandelnde werde » bestraft , auch können
die Arbeiten zwangsweise eingestellt werden . *

Wiesbaden , den 2. Avril 1904.
_ Der Polizei -Präsident : v . Schenkk.

Bekanntmachung.
Um auch de» in der Woche den Tag über durch

ihre Bernfsgeschäfte in Anspruch geuommenen
Personen Gelegenheit zur mündlichen Verhandlung
mit den Beamten der Königlichen Gewerbe-
Inspektion zu geben , finden sür die Königliche
Gewerbe -Inspektion zu Wiesbaden besondere
Sprechstunden am 1. und 3. Sonntag jeden
Monats , vormittags von 11 '/ - bis mittags 1h'- Uhr
und am Sonnabend der 2. und 4 . Woche jeden
Monats , nachmittags von 50 - bis 7 ' /, Ubr in
deren Geschäfrslokal , Bismarckring 14,1 , hier statt.

Wiesbaden » den 8. Avril 1904. *
Der Polizei -Präsident : v . Schenkk.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §8 6,12 und 13 der Verordnung

vom 20 . September 1867 (Ges .-S . S . 1529 ) über
diePolizeivcrwaltung in den neu erworbenen Landes¬
teilen und der 88 137 und 139 des Landesver¬
waltungsgesetzes , sowie gemäß 8 39 der Reich «-
gewerbcordnung und 8 1 de« Gesetzes vom 24 . April
1888 (Ges .-S . S . 79 ) betreffend die Einrichtung von
Kehrbezirken für Schornsteinfeger wird mit Zu¬
stimmung des Bezirksausschusses für den Umfang
de« Regierungsbezirks Wiesbaden mit Ausnahme
des Stadt - und Landkreises Frankfurt a . M . ver¬
ordnet , was folgt:

Titel I . Anstellung und Stellvertretung.

8 1 . Die Anstellung als Bczirksschornsteinfeger
erfolgt durch die Landräte , in der Stadt Wiesbaden
durch den Polizeidirektor . Die Anstellung erfolgt
auf jedcrzeitigen Widerruf ; dem Angestellten ., steht
eine oierwöchentliche Kündigung zu . Eine Änder¬
ung der Kehrbezirke ist jederzeit zulässig , ohne daß
dem Bezirksschornsteinfegcr ein Widcrspruchsrecht
oder ein Anspruch auf Entschädigung zusteht.

Die Anstellung ersogt im Wege des Vertrages.
Diese Verordnung bildet einen wesentlichen Bestand¬
teil eines jeden Anstellungsvertragcs . In demselben
muß der Änzustellende ausdrücklich anerkennen , daß
er sich diesen Vorschriften , sowie den zu deren Aus¬
führung ergehenden Bestimmungen unterwirft , und
daß auch etwaige spätere Änderungen der Vor¬
schriften und Bestimmungen ohne weitere « für ihn
gelten sollen.

Jede Anstellung eines Bezirksschornsteinfegers
wird ebenso , wie eine Stellvertretung und Entlassung
amtlich bekannt gemacht . Die Festsetzung der
näheren Anstellungsbedingungen bleibt der An¬
stellungsbehörde überlasten.

Die Gebühren werden , wenn der zugewiesene
Kebrbezirk mehr als eine Ortschaft umfaßt , von
dem Landrat , sonst von der Ortspolizeibehörde fest¬
gesetzt (8 77 der ReichSgewcrbcordnung ) .

8 2 . Die Anstellung fetzt voraus , daß der
Anzustellende:

» ) unbescholten ist und sich der besonderen
persönlichen Zuverlässigkeit erfreut , welche
sür den Beruf unentbehrlich ist ; namentlich
auch einen nüchternen Lebenswandel führt;

b ) das 24 . Lebensjahr vollendet hat;
o) die Meisterprüfung vor einer auf Grund der

§ 133 der Gewerbe -Ordnung eingesetzten
Prüfungskommission für Schornsteinfeger
bestanden hat.

8 3 . Die Austellungsbchörde kann eine Stell¬
vertretung des Bezirksschornsteinfegcrs (8 47 Abs . 2
der Reichsgewerbc -Ordnung und zwar gleichfalls
auf jedcrzeitigen Widerruf ) , zulassen:

a ) bei seiner Einberufung zum Militärdienst,
für die Dauer derselben;

b)  bei ungünstigen VcrmögenSvcrhältnissen
während der Dauer einer Pflegschaft sür
denselben;

«) sonst nur bei besonderer Notlage und nie
länger als auf ein Jahr;

d) nach dem Tode eines BezirkSfchornstein-
fegcrS für Rechnung der Witwe , während des
Witwenstandcs , oder , wenn minderjährige
Erben vorhanden sind , für deren Rechnung,
jedoch in beiden Fällen nur dann , wenn un¬
günstige Vermögensverhältnisse vorlicgen.

Der Stellvertreter muß den Antorderungen
des 8 2 entiprechen . Auf ihn finden die Vor¬
schriften des Titels II und III sinngemäße An¬
wendung.

Titel II . Vorschriften für die Tätigkeit der
Bezirksschornsleinfeger.

8 4 . Der Bczirksschornsteinfeger hat die Vor¬
schriften der die Schornsteine betreffenden Ver¬
ordnungen gewissenhaft zu beobachten ; er nnler-
stützt die Polizeibehörde in ihrer Aufsicht über alle
in seinem Bezirke befindlichen Feuerstätten ( ins¬
besondere Schornsteine , Kamine , Rauchfänge ein¬
schließlich der dazu gehörigen Rauchrohre ). Er bat
zu diesem Zwecke bei Ausübung seines Gewerbes
anf alle Mängel der Ban - und Feuersicherheit der
Gebäude zu achten und etwaige ihm bekannt
werdende Mängel unverzüglich zur Kenntnis der
Hauseigentümer bezw . Hausbewohner , sowie der
zuständigen Ortspolizei zu bringen . Die von ihm
oder seinen Gehilfen gefundenen Mängel und das
Datum der Mitteilung sind im Kehrbuch 8 6 zu
verzeichnen.

8 5 . Der Bczirksschornsteinfeger muß die
Berufsarbeiten , insbesondere die Reinigung der
Schornsteine , entweder selbst vornehmen oder unter
seiner vollen Verantwortlichkeit durch sachver¬
ständige Gesellen oder mit nachfolgender Be¬
schränkung auch durch Lehrjungen ausführen lassen.
Beim Reinigen durch einen Lehrjungen muß der
Bezirksschornsteinfeger selbst oder ' ein sachver¬
ständiger Geselle gegenwärtig sein , die Arbeit
leiten und beaufsichtigen und sich bei eigener Ver¬
antwortung von der sachgemäßen Ausführung
überzeugen.

8 6. Der Bezirksschornstcinfeger hat ein
Kehrbuch zu führen , in welches die einzelnen
Reinigungen der Reihenfolge nach cinzutragen sind.

Hierbei ist nach jeder Reinigung bas Datum
und der Gebührenbetrag nnzngeben.

Dieses Kehrbuch muß der Polizeibehörde auf
Erfordern zur Einsicht vorgelegt werden.

Dem Kehrbuch ist ein Abdruck dieser Ver¬
ordnung und der geltende Gedllhrentaris vor-
znheslen . Das Kehrbuch ist vor Ingebrauchnahme
der AnsteUnngsbehördc zur Stempelung vor-
znleaen . Jedem Kunden ist ans Erfordern die
Einsicht der ihn betreffenden Einträge des Kehr-
bnchs zu gestatten.

8 7 . Der Bezirksschornstcinfcger hat etwaige
ihm von der Pols -.elbcbörde aufgetragene Unter¬

suchungen und sonstige in sein Fach schlagende
Aufträge ohne Verzögerung gegen nachträgliche
angemessene , im Streitfälle von der Anstellungs¬
behörde festzusctzende Entschädigung zu erledigen.

Beim Ausbruch eines Brandes in solchen
Orten seines Bezirks , in denen keine Berufs«
feuerwebr besteht , hat er sich schleunigst auf der
Brandstätte einzufindcn , dort berufsmäßige Hilfe
zu leisten und etwaige Weisungen des Leiters der
Löscharbeiten zu befolgen.

Gehilfen des Bezirksschornsteinfegers liegt die
gleiche Pflicht wie ihm ob.

8 8 . Jede Annahme eine « Gesellen oder
Gehilfen ist vorher der Ortspolizeibehörde unter
Vorlage von Auswcispapiercn schriftlich anzu«
zeigen . Diese ist befugt , die Annahme und das
Halten solcher Gehilfen (Gesellen oder Lehrjungen)
zu untersagen , deren Persönlichkeit der für den
Beruf erforderlichen besonderen Zuverlässigkeit
entbehrt oder deren Befähigung nach freiem Er¬
messen der Behörde keine genügende Sicherheit für
die ordnungsmäßige Ausführung der ihnen ob¬
liegenden Arbeiten bietet . Ergicbt sich nach der
Annahme , daß diese Sicherheit nicht mehr vor¬
handen ist, so ist der Gehilfe auf Erfordern der
Ortspolizeibehörde binnen zu bestimmender Frist
zu entlasse » .

8 9 . Der Anstellungsbehörde und den Vor¬
gesetzten Behörden derfelben bleibt überlassen , regel¬
mäßige und außerordentliche Revisionen der Kehr¬
bezirke durch Sachverständige anznordnen und
weitere Bedingungen und Auflagen für die Geschäfts¬
führung der Bczirksschornsteinfeger je nach den ört¬
lichen Verhältnissen vorzuschreiben.

8 10 . Jeder Bczirksschornsteinfeger muß inner¬
halb seine » Bezirks wohnen . Ausnahmen können
in dringenden Fällen von der Anstellungsbchörde
widerruflich zugelassen werden.äwecks Sicherung der Feuerhilfe darf sich derrschornsteinfeger nachts nicht ohne genügende
Stellvertretung und nicht ohne vorgangige Anzeige
an die Ortspolizeibehörde von seinem Wohnorte
entfernen.

Der Bczirksschornsteinfeger muß dem Publikum
mit Höflichkeit entgegenkommen und berechtigte«
Wünschen Rechnung tragen , auch seine Gehilfe«
hierzu anhalten.

Das Anfordern oder Aufiuchen von Trink¬
geldern . insbesondere Neujahrsgeldern , ist verboten.

Titel III . Widerruf der Anstellung.
8 11 . Der Widerruf der Anstellung und da¬

mit die sofortige Entlassung tritt insbesondere ei» ,
wenn nach Ansicht der AnstellnngSbehörde:

a ) die Voraussetzung der Unbescholtenheit oder
der persönlichen besonderen Zuverlässigkeit,
insbesondere des nüchternen Lebenswandel»
nicht mehr zutrifft;

b ) wenn sich der Bczirksschornsteinfeger grober
Verstöße gegen feine Bcrufspflichten , ins¬
besondere auch gegen die Vorschriften dieser
Verordnung schuldig macht ; namentlich,
wenn die Reinigung der Schornsteine nicht
pünktlich , nicht ordnungsmäßig und regel¬
mäßig vorzenommen wird;

o) die Anordnungen der Anstellungs - und der
Polizeibehörde nicht befolgt werden;

d ) bei Ausübung des Gewerbe « die erforder¬
liche Rücksichtnahme auf die Hausbewohner
gröblich oder wiederholt verletzt wird.

Titel IV . Uebergangsbcstimmungen.
8 12 . Auf die beim Inkrafttreten dieser Ver¬

ordnung bereits angestellten Bczirksschornsteinfeger
kommen , sosern sich dieselben nicht ausdrücklich
schriftlich den Bestimmungen in 8 11 unterwerfen,
die dem 8 11 entsprechenden früheren Vorschriften
zur Anwendung . Die 88 4— 10 dieser Verordnung
gelten aber auch für sie.

8 13 . Aufgehoben werden mit der in 8 12
enthaltenen Maßgabe alle den vorliegenden Gegen¬
stand regelnden bisherigen Vorschriften . Aufgehoben
wird insbesondere die Nassauische Instruktion für
die Kaminfeger vom 8. November 1854 nebst
Ausführuugsanwcisungen.

Titel V . Strafbestimmungen.
8 14 . Zuwiderhandlungen gegen die Bcstiin-

mungen der 88 4— 8 und 10 dieser Polizei-
Verordnung , sowie gegen die infolge 8 9 a . a . O.
erlassenen Vorschriften werden — unbeschadet der
Befugnis der AnsteUnngsbehördc den Bezirks¬
schornsteinfeger zu entlassen — insoweit nicht sonstige
schärfere Strafbestimmungen Platz greifen , mit
einer Geldstrafe bis zu 60 Mk . oder im Unvermögens-
fatle mit verhältnismäßiger Haft geahndet.

Soweit die im 8 12 genannten Bezirksschorn¬
stcinfeger von den Vorschriften dieser Polizei-
Verordnung betroffen werden , finden auch die obigen
Strafbestimmungen auf sie Anwendung.

Titel VI . Inkrafttreten der Polizeiverordnung.
8 15 . Diese Polizeiverordnung tritt mit dem

Tage der Verkündigung im Regieruugsamtsblatt
im Kraft.

Wiesbaden , den 6 . April 1904.
Der Regicrnngs -Präsidcnt : Hengstenberg»

Verordnung.
8 1 . Unsere Verordnung über die Anstellung

und die Pflichten der Bczirksschornsteinfeger für
den Regierungsbezirk Wiesbaden , mit Ausnahme
des Stadt - und Landkresies Frankfurt a . M ., vom
5. März 1903 (R .-Ä .-Bl . S . 142 ) wird aufgehoben.

8 2 . Diese Verordunng tritt mit dem Tage
ihrer Veröffentlichung im Rcgierungsamtsblalt
in Krast . *

Wiesbaden , den 28 . März 1904.
Der Bezirksausschuß : Caesar.

„Wird veröffentlicht ."
Wiesbaden , den 20 . April 1904.

Der Polizei -Präsident : v . Skhenck.
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Verkehr mit Arzneimitteln.
Verordnung, betreffend den Verkehr mit Arznei¬
mitteln. Vom 22. Oktober 1901. (Reichsgesetzblatt

1901S . 380.)
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser,

König von Preuhen rc.
verordnen im Namen des Reichs auf Grund der
Bestimmungen im86 Abi. 2 der Gewerbeordnung
'Reichs-Gesetzbl. 1900S . 871), was folgt:

81 .
Die in dem angeschlossenen VerzeichnisseA auf-

gcführten Zubereitungen dürfen, ohne Uuierschicd,
ob sie heilkräftige Stoffe enthalten oder nicht, als
Heilmittel(Mittel zur Beseitigung oder Linderung
von Krankheiten bei Menschen oder Tieren) außer-
halb der Apotheken nicht feilgehalten oder verkauitwerden.

Dieser Bestimmung unterliegen von den be-
zeichneteu Zubereitungen, soweit sie als Heilmittel
teilgehalten oder verkauft werden,

») kosmetische Mittel (Mittel zur Reinigung,
Pflege oder Färbung der Haut, dcS Haares
oder der Mundhöhle), DesinfektionSiuittel
und Hühneraugenmittel nur dann, wenn sie
Stoffe enthalten, welche in den Apotheken
ohne Anweisung einer Arztes, Zahnarztes
oder Tierarztes nicht abgegeben werden
dürfen, kosmetische Mittel außerdem auch
dann, wenn sic Kreosot, Phenylsalicylatoder
Resorcin enthalten;

l») künstliche Mineralwässer nur dann, wenn sie
' in ihrer Zusammensetzung natürlichen Mine

ralwässern nicht entsprechen und zugleich
Antimon, Arsen, Barhum, Chrom, Kupfer,
freie Salpetersäure, freie Salzsäure oder freie
Schwefelsäure enthalten.

Auf Verbandstoffe(Binden. Gazen, Watten
and dergleichen), auf Zubereitungen zur Herstellung
von Bädern, sowie auf Seifen zum äußerlichen
Gebrauche findet die Bestimmung im Abs. 1 nicht
Anwendung.

8 2.
Die in dem angeschlossenen Verzeichnisse8 aus-

geführten Stoffe dürfe» anßerhald der Apotheken
nicht seilgehalten oder verkauft werden.

8 3.
Der Großhandel unterliegt den vorstehenden

Bestimmungen nicht. Gleiches gilt für den Verkauf
der im Verzeichnisse8 aiisgeführleu Stoffe an
Apotheken oder an solche öffentliche Anstaltcu, welche
Untersuchung»- oder Lehrzwecken dienen und nicht
gleichzeitig Heilanstalten sind.

8 4.
Der Reichskanzler ist ermächtigt, weitere, im

Einzelnen bestimmt zu bezeichnende Zubereitungen,
Stoffe und Gegenstände von dem Festhalten und
Verkaufen außerhalb der Apotheken auszuschlicßen.

8 5.
Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem

1- April 1902 in Kraft. Mit bemfelben Zeitpunkte
treten die Verordnungen, betreffend den Verkehr
mit Arzneimitteln, von, 27. Januar 1880, 81. De¬
zember 1894, 2b. November 1895 und 19. August
1897(Reichs-Gesetzbl. 1890S. 9, 1895S . 1 und
455, 1897S. 707) außer Kraft.
Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnter

schrift und beigcdrucktem Kaiserlichen Jnsiegel.
Gegeben Neues Palais. Potsdam,

den 22. Oktober 1901.
<L. 8.) gez.: Wilhelm.

Graf von Poiadowsktj,gez.
Verzeichnis a.

Kampferspiritus.
Karmelitcrgeist,
Lebertran mit ätherischen Ölen,
Mischungen von Ätberweingeist. Kampfer¬

spiritus, Seifenspiritus, Salmiakgeist und
Svanifchpfeffertiuktur. oder von einzelnen
dieser fünf Flüssigkeiten unter einander
zum Gebrauche für Tiere, sofern die
einzelne» Bestandteile der Mischungen auf
den Gesäßen, in denen die Abgabe erfolgt,
angegeben werden,

Obstsäfte mit Zucker, Essig oder Fruchtsäuren
eingekocht,

Pepsinwein,
Rosenhonig, auch mit Borax,Seifenspiritus,
weißer Sirup;

6. Kapseln, gefüllte, von Leim (Gelatine) oder
Stärkemehl (capsulae gelatinöses et amylaceae
repletae ), ausgenommen solche Kapseln, welche

Brausepulver der unter Nr. 4 angegebenen
Art.

Copaivabalsam,
Lebertran,
Natriumbikarbonat,
Ricinuröl oder
Weinsäure

enthalten;
7. Latwergen felectuaria);
8.  Linimente (linimenta ), ausgenommen flüchtiger

Liniment;
9. Pastillen(auch Plätzchen und Zeltchen),Tabletten.

Pillen und Körner (pastilli-rotulas«t trochisci-,
tabulettae , pilulao et granula ), ausgenommen:aus natürlichen Mineralwässern oder aus

künstlichen Mineralquellsalzen bereitete
Pastille»,

einfache Molkenpastillen,
Pfefferminzplätzchen,
Salmiakpastillen, auch mit Lakritzen und

Geschmackzusätze», welche nicht zu den
Stoffen des Verzeichnisse» 8 gehören,

Tabletten au» Saccharin, Natriumbikarbonat
oder Brausevulver, auch mit Geschmack¬
zusätzen, welche nicht zu de» Stoffen de»
Verzeichnisses8 gehöre»;

10. Pflaster und Salben (ernplastra st unguenta),
ausgenommen:

Bleisalbe zum Gebrauche für Tiere,
Borsalbe zum Gebrauche für Tiere,
Cold-cream, auch mir Glycerin,
Lanolin oder Vaselin,
Pechpflaster, dessen Masse lediglicha»SPech,

Wachs,Terpentin und Fett oder einzelnen
dieser Stoffe besteht,

englisches Pflaster,
Heftpflaster,
Huskitt,
Lippcnpomade,
Pappelpomade,
Salicyltalg,
Senfleinen,
Seufpapier,
Terpentinsalbe zum Gebrauche für Tiere,
Zinksalbe zum Gebrauche für Tiere;

11.  Snppositorien (suppositoria ) in jeder Form
(Kugeln, Stäbchen, Zäpfchen oder dergleichen),
sowie Wundstäbchen(csrooli).

Verzeichnis«
Bei den mit * versehenen Stoffen sind auch

die Abkömmlinge der betreffenden Stoffe, sowie die
Salze der Stoffe und ihrer Abkömmlinge inbegriffen.
*Acetanilidurn . *Autifebrin.

Acida chloracetica . Die Chloressigsäuren.
Acidum benzoicum e AuS dem Harze iubli-

resina sublimatum . mierte BcnzoSsäurc.

1. Abkochungen und Aufgüsse(decocta et infusa)
2. Ätzstiftc(styli caustici);
3. Auszüge in fester oder flüssiger Form(extracta

et tinoturae), ausgenommen:
Arnikatinktur,
Baldriantinktnr, auch ätherische.
Benediktineresscnz,
Benzoctinktur,
Bischofessenz,
Eichelkaffee-Extrakt,
Fichtcnnadcl-Extrakt,
Fleisch-Extrakt,
Hinibecrcssig,
Kaffee-Extrakt,
Lakritzen(Süßhölzsaft), auch mit Ani».
Malz-Extrakt, auch mit Eisen, Lebertran oderKalk,
Myrrhentinktur,
Nelkentinktur,
Tee-Extrakt von Blättern des Teestrauchs,
Vanillentinktur,
Wachholder-Extrakt;

4- Gemenge, trockene, von Salzen oder zerkleinerten
Substanzen, oder von beiden unter einander,
auch wenn die zur Vermengung bestimmten
einzelne» Bestandteile gesondert verpackt sind
(pulveres, Balia et species mixta), sowie Ver¬
reibungen jeder An (triturationes), ausge¬nommen:

Brausepulver aus Natriumbikarbonat und
Weinsäure,auch mit Zucker oder ätherischen
Oien gemischt,

Eichelkakao, auch mit Malz,
Hafermehlkakao,
Riechsalz,
SalicylstrenPulver,
Salze, welche aus natürlichen Mineralwässern

bereitet oder den solchergestalt bereiteten
Salzen nachgebildet sind,

Lchneeberger Schniipi'tabak mit einem Gehalte
von höchstens3Gewichtsteilen Nieswurzcl
in 100 Teilen des Schnupftabaks;

—Gemische, flüssige, und Lösungen(mixtui-ae et
solutiones) einschließlich gemischte Balsame,
Houigpräparatcund Sirupe, ausgenommen:

Ätberweingeist(HoffmannStropfen),
AmeisenspirituS.
Aromatischer Essig,
Bleiwasser mit einem Gebalte von höchstens

2 Gewichtsteilen Blcieffig in 100 Teilen
der Mischung,

Eukalyptuswaffcr,
Fenchelhonig.
Fichlcnnadelspiritu» (Waldwollexlraktjl,
Frauzbrannlweiu mit Kochsalz,
Kalkwasscr, auch mit Leinöl,

Kampfersänre.
Kathartinsäure.
Zimmtiäure.
Cbrysophansäure.
Bromwasserstoffsäure.
Cyanwasscrstoffsäure

(Bläusäure).
-Milchsäure.
*Osmium!äure.
Sklerotinsäure.

*Sozoiodolsäure.
__ Bernsteinsäure.

aulfocarbolicum . *8nlsophenolsäure.
valerianioum . *Baldnansäure.

*Akonitin.
Aktol.
Adonidin.
Äthylbromid.
Äthylchlorid.
Äthyllodid.
Die Älhylenpräparate.
Zwcifachchloräthyliden.

Acidum camphoricum.
„ cathartinicum.
„ cinnaicylicum.
„ clirysophanicum.
„ hydrobromioum.
„ hydrocyanicum.

lacticum.
OBmicum
solerotinioum.
sozojodolioura.
succinicum.

♦Aeonitinum.
Actolum.
Adonidinum.
Aether bromatui.

„ ohloratus.
„ jodatus.

Aethyleni praeparata.
Aethylidenum bichlora-

tum.
Agarioinum.
Airolum.
Aluminium acetico -tar-

tavicum.
Ammonium chloratum

ferratum.
Amylenum hydratum.
Amylium nitrosum.
Antbrarobinum.

♦Apomorphinum.
Aqua Amygdalarum

amararum.
„ Lauro-cerasi.
« Opii.
„ vulnerarta spin-
tuoüa.

*Arecolinum.
Argentaminum.
Argentolum.
Argoninum.
Aristolum.
Arsenium jodatum.

*Atropinum.
Betolum.
Bismutum bromatum.

„ oxvjodatum.
„ subgallicum

(Dermatolum ) .
Bismutum subsalicyli-

cum.
Bismutum tannicum.
Blatta orientalis.
Bromalum hydratum.

Jßromoformium.
*Brucinum.
Bulbus Scillae siccatus.
Butylchloralum hydra¬

tum.
Camphora monobro-

mata.

Agaricin.
Airol.
Essigweinsaures Alumi

nium.
Eiscufalmiak.
Amylenhydrat.
Amylnitrit.
Authrarobin.

*Apomorpbin.
Bittermandelwasser.
Kirschlorbeerwasscr.
Opimnwasser.
Weiße Arquebusade.

*Arekolin.
Argentamin.
Argeutol.
Argouin.
Anstol.
Jodarsen.

*Atrovin.
Betol.
Wismnibromid.
Wirmutoxyjodid.
Basisches Wismutgallat

(Dermatol).
BasiicheS Wismutsali

cylat.
WiSmuttannat.
Orieutaliidie Schabe
Bromalhydrat.
Bromoiorm.

*Brucin.
Getrocknete Meerzwiebel
Butylchloralhydrat.
Eiufach-Bromkampfer.

Cannabinonum.
Cannabinum tannicum.
Cantharides.
Cantharidinum.
Cardolum.
Castoreum canadense.

„ sibirioum.
Cericum oxalioum.

*Chinidinum.
*Chininum.

Chinoi'dinum.
Chloralum formami-

datum.
Chloralum hydratum.
Chloroformium.
Chrysarobinum.

*Cinchonidinura.
Cinchoninum.

*CocaVnum.
*Coffei'num.
Colchicinum.

•Coniinum.
Conrallamarinum.
Convallarinum.
Cortex Chinas.

, Condurango
„ Granati.
„ Mezerel.

Cotoinum.
Cubebae.
Cuprum aluminatum.

„ salioylicum.
Curare.

♦Curarinum.
Delphininum.

*Digitalinum.
^Digitoxinum.
♦Duboisinum.
*Eraetinum.
*Eucainum.
Euphorbium.
Europhenum.
Fel tauri depuratum

siocum.
Ferratinum.
Ferrum arsenicicum.

„ arsenicosum.
„ oarbonicum sac-

charatum.
p citrioum ammo-

niatum.
„ jodatum saccha-

ratum.
n oxydatum dialy-

satum.
, oxydatum sac-

charatum.
, peptonatum.
, reductum.
* sulfuricum oxy¬
datum ammoniatum
, sulfuricum siccum.

Flores Cinae.
„ Koso.

Folia Belladonna «.
„ Bucco.
„ Cocae.
„ Digitalis.
, Jaborandi.
n Bhoistoxioodendri.
„ Stramonii.

Fruotus Papaveris im-
maturi.

Fungus Laricis.
Galbanum.

*Guajacolum.
Hamamelis rirginica.
Haemalbuminum.
Herba Aooniti.

„ Adonidis.
„ Cannabis indicae.
„ Cicutae virosae.
„ Conii.
„ Gratiolae.
„ Hyoscyami.
* Lobeliae.

*Homatropinum.
Hydrargyrum aceticum.

„ bijodatum.
„ bromatum.
„ chloratum.

„ oyanatum.
„ formamidatum.
„ jodatum.
„ oleinicum.
„ oxydatum via
humida paratum.

, peptonatum.
_ praecipitatum

album.
„ salicylicum.
„ tannicum

oxydulatum.
♦Hydrastininum.
♦Hyoscyaminum.

Itrolum.
Jodofovmium.
Jodolum.
Kairinum.
Kairolinum.
Kalium jodatum.
Kamala.
Kosinum.
Kreosotum (e ligno

paratum).
Lactopheninum.
Lactucarium.
Larginum.
Lithium benzoicum.

„ salicylicum.
Losophanum.
Magnesium citricumeffervescens.

„ salicylicum.
Manna.
Methylenum bichlora-

tum.
Methylsul fonalum (Trio-

nalum ).
Muscarinum.
Natrium aethylatum.

„ benzoicum.
, jodatum.
n pyrophosphori-

cum ferratum.
n salicylicum.
„ gantoninicum.
- tannicum.

Kannabinon.
Kannavintannat.
Spanische Fliegen.
Kantharidin.
Karbol.
Kanadische« Bibergeil.
Sibirisches Bibergeil.
Ceriumoxalat.

*Chinidin.
*Cbinin.
Chinaldin.
Chloralformamid.
Chloralhydrat.
Chloroform.
CHryfarobin.

*Cinchonidin.
Cinchonin.

*Cocaln.
»Koffein.
Kolchicin.

»Koniin.
Konvallamarin.
Konvallarin.
Chinarinde.
Condnrangorinde.
Granatrinde.
Scidelbastrinde.
Kotoin.
Kubebcn.
Kupferalaun.
Kupfersalicylat,
Kurare.

*Kurarin.
Delphinin.

*Digitalin.
*Digitorin.
"Duvoism.
*Emetin.
*Eukai».

Euphorbium.
Enrophen.
Gereinigte trocken«

Ochsengallc.
Ferratin.
Arsensaures Eisen.
ArscnigsaureS Eisen.
Zuckerhaltiges Fcrro-

carbonat.
Ferri-Ammoniumcitrat.

ZuckerhaltigesEisen«
jodür.

DialysirleS Eisenoxyd.
Eisenzucker.
Eisenpeptonat.
Reduziertes Eisen.
Fcrri-Ammoniumsulfat
GetrocknetesFcrrosulsat
Zitwersamen.
Kosoblüten.
Belladonnablätter.
Buccoblättcr.
Cocablätter.
Fingerhutblätter.
Jaborandiblätter.Giftsumachblättcr.
Stechavfelblätter.
Unreife Mohnköpfe.
Lärchenschwamm
Galbanum.

*Guajakol.
Hamamelis.tämalbumin.konitkraut.
Adoniskrant.
Indischer Hanf.
Wasserschierling.
Säuerling.
Goltesgnadeukraut.
Bilsenkraut.
Lobelienkraut.

*Homatrovin.
Quecksilberacetat.
Ouecksilberjodid.
Quecksilberbromür.
Quecksilberchlorür(Ka-

lomel).
Quecksilbercyanid.
Quecksilberrormamid.
Huecksilberjodür.
Ölsaures Quecksilber.
Gelber Quecksilbcroxyd.
Quecksilberpeptonat.
Weißer Quecksilberprä-

cipitat.
Quecksilbersalicylat.
Quecksilbertauuat.

*Hydrastinin.
*Hyorcyamin.
Jtrol.
Jodoform.
Jodol.
Kairi».
Kalrolin.
Kaliumjodid.
Kamala.
Kosi».
Holzkreosot.
Laktophenin.
Giftlaltichsaft.
Largin.
Lithiumbenzoat.
Lithinmsalicylat.
Losophan.
Brausemagnesia.
Magnesiumsalicylat.
Manna.
Methyleubichlorid.
Methylsulfonal(Trio

nal).
Muskarin.
Natrinmätbylat.
Natriumbenzoat.
Natriumjodid.
Natrinm-Fcrripyro-

pbospal.
Natriuwsalicvlat.

SamoninsauresNatrium
Natriumlannat.

*Nosophenum.
Oleum Chamomillae

aethereum.
m Crotonis.
, Cubebarum.
„ Matico.
a Sabinae.
* Santali.
„ Sinapis.
, Valerianae.

Opium, ejus alcaloida
eorumque salia et
derivata eorumque
salia.
(Codeinum, Heroi-
num, Morphinum,
Narcei'num, Navco-
tinum, Peroninum,
Thebai'num et alia .)

*Orexinum.
^Oîthoformium.
Paracotoi'num.
Paraldehydum.
Pasta Guarana.

*Pelletierinum.
*Phenacetinum.
*Phenocollum.
•'Phonylum salicylicum

(Salolumi.
♦Physostigminum (Ese-

rinum).
Picrotoxinum

*Pilocarpinum.
♦Piperazinum.
Plumbum jodatum.

„ tannicum.
Podophyllinum.
Praeparata organo-

therapeutica.
Propylaminum.
Protargolum.

*Pyrazolonum phenyl-
dimethylioum (Anti-
pyrinum).

Radix Belladonnae.
„ Colombo.
„ Gelsemii.
„ Ipecacuanhae.
„ Rhe 'i.
, Sarsaparillae.
„ Senegae.

Resina Jalapae.
. Scammoniae.

Resorcinum purum.
Rhizoma Filicis.

, Hydrastis
, Yeratri.

Salia glycerophospho-
rica.

Salophenum.
Santoninum.

♦Scopolaminum.
Secale cornutum.
Semen Calabar.

„ Colohici.
, Hyoscyami.
„ St. Ignatii.
, Stramonii.
„ Stvophanti.
, Strychni.

Sera therapeutica , li-
quida et sicca , et
eorum praeparata
ad usum humanum.

♦Sparte'inum.
Stipites Duloamarae.

♦Strychninum.
♦Sulfonalum.

Sulfur jodatum.
Summitates Sabinae.
Tannalbinum.
Tannigenum.
Tannoiormium.
Tartarus stibiatus.
Terpinum hydratum.
Tetronalum.

♦Thallinum.
♦Theobrominum.

Thioformium.
*Tropacocainum.

Tubera Aconiti.
, Jalapae.

Tubereulinum.
Tuberculooidinum.

♦Urethanum.
*Urotropinum.
Vasogenum et ejus

praeparata.
♦Veratrinum.
Xeroformium.

*Yohimbinum.
Zincum aceticum.

„ chloratum purum
„ oyanatum.
B permanganicum.
w salicylicum.
n sulfoichthyoli-

cum.
„ sulfuricum purum.

*NosopHe».
Ätherisches Kamillen»!
Krotonöl.
Knbebenöl.
Matikoöl.
Sadebanmöl.
Sandelöl.
Senföl.
Baldrianöl.
Opium, dessen Alka¬

loide, deren Salze und
Abkömmlinge, sowie
deren Salze.
(Kodein.HerolnMor-
phin, Narcein. Nar¬
kotin, Peronin, The¬
bain und Andere.)

*Orexin.
»Orthoform.
Parakotoin.
Paraldehyd.
Guarana.

*Pclletierin.
*Phenacetin
*Phenokoll.
*PhenylsalicYlat(SaloP
»Physostigmin(Eserin).
Pikrotoxin.

»Pilokarpin.
*Piperazin.
Bleijodid.
Bleitannat.
Podophyllin.
Therapeutische Organ-

Präparate.
Propylamin.
Protargol.

*Phenyldimctbylpyrazo-
lon (Antipyrin).

Belladonnawurzel.
Colombowurzel.
Gelsemiuniwurzel-
Brechwurzcl.
Rhabarber.
Sarsaparille.
Senegawurzel.
Jalapeuharz.
Scammoniaharz.
Reine» Resorcin.
Farnwurzel.
Hydrastisrhizom.
Weiße Nieswurzel.
Glycerinphosphorfaure

Salze.
Ealophen
Santonin.
'Skopolamin.
Mutterkorn.
Kalabarbohne.
Zeitlosensamen.
Bilsenkrautsamen.
St . Jgnatiusbohne.
Stechapfelsamen.
StrophanthuSsamen.
Brechnuß.
Flüssig- und trockene

Heilsera, sowie deren
Präparate zum Ge¬
brauche für Menjchen.

*Spartein.
Bittersüßstcngel

*Strycbnin.
*Sulfonal.
Jodschwefel.
Sadebaumspitzen.
Tannalbin.
Tannigen.
Tannoform.
Brechweinstein.
Terpinhydrat.
Tetronal.

*Thallin.
*Theobromin.
Thioform.

*Tropacocain.
Akonitknollen.
Jalapenwurzel.
Tuberkulin.
Tuberkulocidin.

*Urethan.
»Urotropin.
Vasogen und deffr«

Präparate.
*Veratrin.
Xeroform.

*Vohimbin.
Zinkacetat.
Reines Zinkchlorid.
Zinkcyanid.Zinkpermanganat.
Zinkialicylat.
Jchtbyolsulfosaure»

Zink.
Reines Zinksulfat.

Bekanntmachung,
betreffend den Verkehr mit Arzneimittel». Von
1. Oktober 1903. (ReichSgcsetzblatt 1903S . 281.)

Auf Grund des § 4 der Kaiserlichen Verord¬
nung betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln,
von, 22. Oktober 1901 (Reichs-Gesetzbl. S . 380)
wird bestimmt:

EukalyptusmittelHeß' (Eukalyptol und Euka¬
lyptusöl Heß'),

Homeriana (auch Brusttee Homeriana,
russischer Knöterich,Polygonum aviculare)
und

Knötericbtee. russischer. WeidemannS(auch
russischer Knöterich- oder Brusttee Wcide-
mann«)

werden vom1. Januar 1904 ab von dem Feilhalten
und Verkaufen außerhalb der Apotheken unbeschadet
der Bestimmung im § 3 der bezcichneten Verord¬
nung mit der Wirkung ausgeschlossen, daß aus sie
die Bestimmung de- z 1 Abs. 1 der Verordnung
Anwendung findet.

Berlin , den 1. Oktober 1903.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers,

gez.: Graf von Pofadowsky.



Uv. 3V. 6. Jatzvgang.

Polizei -Verordnung ? )
Auf Grund der S§ 6, 12 und 13 der Ver¬

ordnung über die Polizei-Verwaltung in den nen-
«worbknen LaudeSteilcn vom 20. September 1867
(G. S . S . 1529) und der §§ 137 und 139 des
Mesitze» über die allgemeine LandeSverwalluna vom
80. Juli 1883(G. S . S . 195) verordne ich mit
Zustimmung de» Bezirks- Ausschusses für den
Umfang der Regicrungs-Bezirkes Wiesbaden was
folgt:

§ 1. Gegenstände. Stoffe und Zubereitungen
»der Art,

») deren Festhalten und Verkauf gesetzlich be¬
schränkt ist (Kaiser!. Verordnung vom
22. Oktober 1901, R. G. Bl. S . 380).

t>) deren Bestandteile und Ziiiamniensetzung
weder durch' ihre Benennung oder An¬
kündigung erkennbar geniacht werden, noch
allgemein bekannt sind, oder

o) **)
dürfen als Mittel gegen Krankheiten und Körper-
fchäden bei Menschen und Tieren nicht öffentlich
ongckündigt oder aiigevrielen werden.

8 2. Zuwiderhandlungen werden, sofern die
gesetzlichen Bestimmungen nicht eine höhere Strafeandrohcn, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark, im Un¬
vermögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.

8 3. Diese Polizei-Verordnung tritt mit dem
Tage ihrer Verkündigung in Kraft. Die Polizei-
Verordnung vom 19. Juli 1899(AmtsblattS . 293)
wird voni gleichen Zeitpunkte ab aufgehoben.

Wiesbaden , den 16. Mai 1902.
Der Negierungs-Präsident. In Vertr.: gez.: Bake.

*) Regierungs-Anitsblatt 1902, S . 259.
**) Buchstabeo ist aufgehoben. Vergleiche

No. 6 der nachstehenden Regierungs- Polizei-
Verordnunĝ_

Polizei -Verordnung .*)
Auf Grund der 8 6. 12 und 13 der Ver¬

ordnung über die Polizei-Verwaltung in den neu-
erworbencn Landesieilen vom 20. September 1867
(G.-S. S . 1529) und der 88 137 und 139 des
Gesetzes über die allgemeine Lander-Verwaltung
vom 30. Juli 1883(G.-S . S . 195) verordne ich
mit Zustimmung des Bezirks-Ausschusses für den
Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden was folgt:

1. Personen, welche, ohne approbiert zu sein,
die Heilkunde gewerbsmäßig ansüben wollen, haben
dies vor Beginn des Gewerbebetriebes demjenigen
Kreisärzte, in dessen Amtsbezirk der Ort der Nieder¬
lassung liegt, unter Angabe ihrer Wohnung zu
melden und gleichzeitig demselben die erforderlichen
Notizen über ihre Personalverhältnisseanzngeben.

Die Personen, welche bereits zur Zeit die Heil¬
kunde ansüben, haben die vorbezeichnete Meldung
und Angabe binnen 14 Tagen nach dem Inkraft¬
treten dieser Polizei-Verordnung zu bewirken.

2. Die in No. 1 bezeichncten Personen haben
dem zuständigen Kreisärzte auch einen Wohnungs¬
wechsel innerhalb 14 Tagen »ach dem Eintritt des¬
selben, sowie die Aufgabe der Ausübung der Heil¬
kunde und den Wegzug aus dem Bezirke zu melden.

3. Öffentliche Anzeigen von nicht approbierten
Personen, welche die Heilkunde gewerbsmäßig aus-
übcn, sind verboten, sofern sic über Vorbildung,
Befähigung oder Erfolge dieser Personen zu täuschen
geeignet sind oder prahlerische Versprechungen ent¬
halten.

4. Die öffentliche Ankündigung von Gegen¬
ständen, Vorrichtungen, Methoden oder Mitteln,
welche zur Verhütung, Linderung oder Heilung
von Menschen- oder Tierkrankheiten bestimmt sind,
ist verboten, wenn

1) den Gegenständen, Vorrichtungen, Methoden
oder Mitteln besondere, über ihren wahren
Wert Hinausgehende Wirkungen beigelcgt
werden oder das Publikum durch die Art
ihrer Anpreisung irrcgesührt oder belästigt
wird, oder wenn

3) die Gegcnstäudc, Vorrichtungen, Methoden
oder Mittel ihrer Beschaffenheit nach ge¬
eignet sind, Gesundheitsbeschädigungen her¬
vorzurufen.

5.  Zuwiderhandlungengegen die vorstehenden
Vorschriften werden, soweit in den bestehenden Ge¬
setzen nicht eine höhere Strafe vorgesehen ist, mit
Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit entsprechender
Haft bestraft.

6. Die Polizei-Verordnung tritt mit dem Tage
ihrer Verkündigung in Kraft. Der 8 1, Buch¬
stabev der Polizei-Verordnung vom 16. Mai 1902
(AmtsblattS . 259 und. Amtsblatt für Frank¬
furt a. M. S . 272) wird vom gleichen Zeitpunkte
ab ausgehoben. *

Wiesbaden , den 13. September 1902.
Der Regierungs-Präsident. In Vertr.: gez.: Bake.

*) RcgieruugS-Amtsblalt 1902, S .472._
Auszug

aus der Feldpolizei - Verordnung
vom 23 . Mai 1894.

§ 3. Tauben dürfen während der Saatzeit
im Frühjahr und Herbst nicht au« den Schlägene en werden.—Die Dauer der Saatzeit be¬

ll alljährlich das Feldgericht.
8 17. Zuwiderhandlungen gegen die Vor¬

schriften dieser Verordnung werden mit Geldstrafe
di» zu dreißig Mark, im Nichtbeitreibungsfall mit
entsprechenderHaft bestraft.

Die Frühjahrs-Saatzeit dauert vom1. Aprilbi» 15. Mai er. *
Wiesbaden, den 18. Mär, 1904.

_ _ Der Oberbürgermeister.
Bekanntmachung.

Es wird wiederholt darauf aufmerksam ae-
macht, daß das Betreten der Wiesen nicht
statthaft ist.
.. Das Feldschutzpersonal ist angewiesen worden.
Übertretungen zwecks Bestrafung zur Anzeige zu
dringen. *

Wiesbaden, den 29. Avril 1904.
,  _ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Alle diejenigen Personen, welche noch Holz in

den städtischen Waldungen lagern haben— mit
Ausnahme des am 1. Februar d. I . im Distrikr
„O.-Gehrn" ersteigerten Holzer— werden hier¬
mit aufgcfordert, dasselbe bei Vermeidung forst-
polizeilicher Bestrafung bis spätestens den 18. Mai
d. I . abzufahren. *

Wiesbaden, den 30. April 1904.
Der Magistrat.

Amtliche Anzeigen des Wiesbadener Tagdlatts.

Neueinteilung der Schiedsmanns-
Bezirke in der Stadt Wiesbaden.

1. Bezirk.
Adelheidstraßc, oberhalb der Oranienstraße,

Albrechtstraße, oberhalb der Oranienstraße,
Alexandrastraßc, Au der Ringkirche, Arndtitraße,
Dotzheimcrstraße, Eltvillcrstraßc, Erbacherstraße,
Geiienhcinicrstraße, Guteubcrgplatz, Hallgarter-
strabc,Hattenkeimcrstraße,Herderstraße,Jahnstraße,
Johannisbergerllraße, Kaiser-Friedrich-Ring, Karl¬
straße, Kiedricherstrnße.KlareuthalerÜraßc, links der
Dotzheimcrstraße, Körncrstraßc, Luxemburgplatz,
Luxemburgstraße, Möhringstraße, Mosbacberstraße,
Neudorfcrstraßc, Nicdcrwaldstraße,Ocstrichcrstraße,
Rauenthalerstraße, Rheingauerplatz, Nheiiigauer-
straße, Rheiiistraßc, oberhalb der Schwalbacher-
uud Oranienstraße, Riehlstraße, Rüdcsheimerstraße,
Scheffclstraße, Schenkendorsstraße, Schiersteiner-
straße, Wallufcrstraßc, Wiclaiidstraße. Winkeler-
straßc, Wörlhstraße.

Schiedrniauu: Herr Stadtverordneter Simon
Heß.

Stellvertreter: Lehrera. D. Georg Fiebig.
Dienststunden: Donnerstag Vormittag von

10—12 Uhr.
2. Bezirk.

Adelheidstraße, unterhalb der Oranienstraße,
Adolfsallce, Adolfstraße, Albrechtstraße, unterhalb
der Oranienstraße. Augustastraße, Bahuhofstraße,
Biebricherstraße, Ellenbogengaffe, Faulbrumien-
straßc, Fisclierstraße, Friedrichstrabe, Fritz Reuier-
straße, Gerichtsstraße, Goethestraße, Hcrrngarten-
stratze, Hochstätte, Kaiferstraße, Kaiser-Wilhelm-
Ring, Kirchgassc, Kleine Kirchgasse. Lcjsingstraßc,
Lortzingstraßc, Luiseuplatz, Luiseustraße, Mainzer-
stroße, Maiuzeriandstraße, Martiustraße, Mauer¬
gaffe,Manritiusplatz,Mauritiusstraße,Moritzstraße,
Reugasse, Nikolasftraße, Oranienstraße, Rheiubahu-
straße, Nheiustraßc, unterhalb der Schwalbachcr-
nnd Oranienstraße, Schillcrplatz, Schlachthausstratze,
Schlichterstrabe, Schulgaffe, Schwalbacherstraße,
»nterhalb dem Michelsberg und der Emscrstraße,
Kleine Schwalbacherstraße.Viktoriastraße,Wilhelms¬
play, Wilhelmstraße, „nterhalb der Friedrich- und
Frankfurterstraße, Kleine Wilhelmstraße.

Schicdsmann: Herr Privatier Friedr.Gottwald.
Siellvertreter: Herr Kaufmann Josef Poulet.
Dienststunden:Mittwoch Vormittag 10—12 Uhr.

3. Bezirk.
Abeggstraße, Adolfsbcrg, Alwineustraße,Amsel-

bergstraße, Bärenstraße, Beethovenstraße, Bier-
stadtcrstraße,Blumenstraße,Bodeustcdlstraße.Große
und Kleine Burgstraße, Canstciusberg, DelaSpee»
strabe.Erathstrabc.Frankfurlcrstraßc.KleiiieFraiik-
surterstraße, Gartenstraße, Goldgasse, Grabenstraßc,
Grünweg, Gustav Freytagstr., Häfnergasse, Hainer-
weg, Haydustraße, Herrnuiüblgasse, Heßstraße,
Hilbastraße, Hohenlohvlatz, Hohenlohstraße, Hum-
boldlstratze, Kaiser- Fricdrichplatz, Kreidelstraße,
Kursaalplatz. Langenbeckplatz, Langeubeckstraße.
Kleine Langgasse. Leberbcrg, Marktplatz, Markt¬
strabe, Metzgergasse. Mozartstraße, Müblgasse,
Muscumstraße, Parkstraße, Paulineustraßc, Rößler-
straßc, Nosenstraße, Schöne Aussicht, Schloßplatz,
Schubertstrabe, Solmrstraße, Sonneubergcrstraßc,
Sophienstraße, Spiegelgasse, Thelemanustraße,
Theodorenstraße, Uhlandstraßc, Webergaffc, unter¬
halb der Langgasse, Kleine Webergaffc, Wilbclms-
böhe, Wilhelmstraße, oberhalb der Friedrich- und
Frankfurterstraße.

Schiedrmann: Herr Scifenfabrikant GustavErkel.
Stellvertreter: Herr Kaufmann Josef Stamm.
Dienststunden: Samstag vormittag von 10

bis 12 Uhr.
4. Bezirk.

Dambachthal, Elisabethenstraße. Emilienstraße,
Franz Ablstraße, Frcseniusstraße, Geirbergstraße,
Heinrichsberg, Hirfchgrabcn, vom Römerberg. bezw.
Webergaste bis Sieingaffe, Jdslkinerstrabe. Kant-
straßc, Kapellenstraße, Kcllerstraße, Kochbrunncii-
platz, Kranzplatz, Langgaffe, von W-bergaffe dis
Tannnsstraße, Lanzstraße, Lchrstraße, Müller-
straße, Rerobergstraße, Nerostraße, Nerothal, Neu-
banerstraße, Neuberg, Pagcnstccherstraße. Quer¬
straße, Rödcrstraße, unterhalb der Fcldstraße und
dem Römerbcrg, Ruhbergstraßc, Saalgaffe, Schacht-
straße, von Römerbcrg bis Stcingasse, Steiuaasse,
Stiftstrabe, Taunusstrabe, Thorbergstraße, Weil-
straßc, Wcinbergstraße, Wilhelmineiistraßc.

Schicdsmann: Herr Hotelbesitzer WilhelmMaurer.
Stellvertreter: Herr Kaufmann Eduard Möckcl.
Dienststundcn: Montag Vormittag von 10 bis

12 Uhr.
8. Bezirk.

Aärstraße, Adlerstraßc, An, Römerthor, Bach-
inayeistraße, Bndingcnstrane, Couliiistraßc, Fcid-
straße, Gaabstraßc, Gcmcindebadgaffe, Gustav-
Adolsstraße, Hartingstraße, Hirschgraven, vom
Schulbcrg bis Römerberg. bezw. Webergaffc, Hoch¬
straße, Kaitellstraße, Kessclbachstraße, Klarenthal,
Knansstraße, Labnstraße, Langgaffe, vom Michels-
bcrg bis Webergaffc, Ludwigstrabe, Michelsberg.
Philippsbergstrabe, Platterstraße, Querfeldstraße,
Riederberg, Röderstraßc, oberhalb der Feldstraße
und dem Römerbcrg, Römerbcrg, Rothstraßc,
Schachtstraße. von Schwalbacherstraßebis Römcr-
berg, Schützenhofstraßc, Schützcnstraße, Schulberg,
Schwalbacherstraße, oberhalb dem Michclsberg und
der Emserstraßc, Walkmühlstraße, Webergasse,
oberhalb der Langgasse.

Schiedrmann: Herr Priv. Stefan Hoffmann,
Stellvertreter: Herr Kaufmann Wilhelm

Unverzagt.
Dienststundcn: Freitag Vormittag von 10 bis

12 Uhr.
6. Bezirk.

Bertramstraße, Bismarckring, Dleichstraße,
Blucherplatz, Blücherstraße, Bülowstraße, Drei-
weidenstraße,Drudenstraße,Eleonorenstraße.Eniser-
straßc, Frankcnstraße, Guciscliaustraße, Göben-
straßc, Helenenstraße, Hellmundstraßc, Hermann¬
straße, Klarenthalerstraße, rechts der Dotzheimer-
straße, Nettklbeckstraßc. Rooustraße, Scharuborsi-
straße, Sedanplatz. Sedaustraße, Seerobcustraße,
Walramstraße, Weißenburgstraße, Wellritzstraße,
Werdcrstrabe.Wcslendstraße, Dorkstraßc, Zietenring,
Zimmermaunstraßc.

Schicdsmann: Herr Rentner Ferdinand Wey¬
rauch.

Stellvertreter: Herr Redakteur Karl Roetberdt.
Dienststunden: Dienstag Vormittag von 10 bis

12 Uhr.
Vorstehende Neneinte lung tritt msi dem

1. Mai er. in Wirksamkeit. *
Wiesbaden, den 30. April 1904.

Der Magistrat.

Auszug aus der Polizei -Verordnung
vom 10 . Juni 19 OS, betr. Ab¬
änderung der Strasten -Polizei -Ver-
ordnung vom 18 . September 1900.

8 56.
4. Kindern unter 10 Jahren, welche sich nicht

in Begleitung erwachsener Personen befinden, sowie
Dienstboten oder Personen in unsauberer Kleidung
ist die Benutzung der in den öffentlichen Anlagen
und Straßen ausgestellten Ruhebänke, welche die
Bezeichnung„Stadl Wiesbaden" oder „Kurver¬
waltung" tragen, untersagt. *

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden, 1. April 1904.

_ Der Magistrat.
Auszug aus der Stratzen -Polizei-
Verordnung vom 18 . Sept . 1900.

8 57.
Verkehr in der Kochbrunnen-Anlage.

1. Kindern unter 10 Jahre» ist ohne Begleitung
erwachsener Personen, Kinderwcirterinnen jedoch,
die sich in Ausübung ihres Berufes befinden, über¬
haupt der Aufenthalt in der Kochbrunnen-Änlage
und der Trinkhalle daielbst untersagt.

2. Perlonen in unsauberer Kleidung, ferner
solchen Personen, welche Körbe oder Traglasten
irgend welcher Art mit sich fuhren, ist der Aufent-
halt in der Kochbrunnen-Änlage und Trinkhalle,
sowie der Dnrchgnng durch die Anlage nicht ge¬
stattet.

3. In der Zeit vom1. April bis 1. November
ist das Rauchen in der Kochbrunnen-Anlage bis
9 Uhr vormittags verboten.

4. Das Mitbringen von Hunden in die Koch¬
brunnen-Anlage und Trinkhalle ist verboten.

5. Während der Brnnnenmnfik darf die Per»
bindungsstraße zwischen Tannnsstraße und Kranz-
vlatz mit Fuhrwerk jeder Art nur im Schritt be¬
fahren werden. _ *

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden, den1. April 1904.

Der Magistrat.
Bekanutmachung.

Der Flnchtlinienpla» zur Erbreiterung der
Emscrstraße auf der Südseite von Haus Nr. 2—20
hat die Zustimmung der Ortspolizeibehörde erkalte»
und wird nunmehr im Rathaus, 1. Obergeschoß,
Zimmer Nr. 38», innerhalb der Dienststunden zu
Jedermanns Einsicht offen gelegt.

Dies wird gemäß87 de« Gesetze» vom2. Juli
1875, betr. die Anlegung und Veränderung von
Straßen rc., mit dem Bemerken hierdurch bekannt
gemacht, daß Einwendungen gegen diesen Plan
innerhalb einer präklusivischen, mit dem 28. April c.
beginnenden und einschließlich de» 26. Mai c.
endenden Frist von 4 Wochen beim Magistrat
schriftlich anziibringen sind. *

Wiesbaden , den 25. April 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan für da» Gelände zwischen

Lahn-, Aar-, Einser-, Walkmüvl» und Kesselbach¬
straße bat die Zustimmung der OrtSpolizeibebörde
erhalten und wird nunmehr im Rathau», I. Ober¬
geschoß, Zimmer No. 38a, innerhalb der Dienst¬
stunden zu Jedermann» Einsicht offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 des Gesetze« vom
2. Juli 1875, betr. die Anlegung und Veränderung
von Straßen rc., mit dem Bemerken hierdurch be¬
kannt gemacht, daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präklusivischen, mit dem
26. April er. beginnenden und einschließlich mit dem
24. Mai er. endenden Frist von 4 Wochen beim
Magistrat schriftlich anznbringen sind. *

Wiesbaden, den 21. Avril 1904.
__ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Um Angabe des Aufenthalts folgender Personen,

welche sich der Fürsorge für hülssbcdürftige An¬
gehörige entziehen, wird ersucht:
1. des Taglöhncrs Georg Bcikler. geb. 22. 6.

1849 zu Hechtsheim,
2. des Taglöhner«Jakob Bengel, geb. 12. 2. 1853

zu Niederhadamar.
3. des TaglöbnerS Johann Bickert, geb. 17. 3.

1866 zu Schlitz,
4. der ledigen Dienstmagd Karoline Bock, geb.

11. 12. 1864 zu Westmünster,
5. des Fuhrknecht« Karl Börner, geb. 31. 8.

1870 zu Wiesbaden,
6. des Taglöhners Mathias Feffclhofer, geboren

25. 8. 1869 zu Heimersheim,
7. der Ehefrau des Arztes Theodor Ford,

Hermine, geb. Steinberger, ged. ani 2. 2. 1875
zu Eppelsheim,

8. des Taglöhners Josef Gaffer, geb. 26. 11. 1866
zu Ellar,

9. des Reifenden Alois Heilmann, geboren 11. 4.
1856 zu Hainstadt,

10. des Taglöbners Teobald Hellmeistcr, geb. am
10. 12. 1866 zu Gau-Algcsheim, und

11. dessen Ebefrau Philippine, geb. Crispinus, geb.
7. 6. 1872 zu Alzey,

12. des Taglöhners Wilhelm Horn, gen. Dietrich,
geboren am ll . 2. 1863 zu Hadamar,

13. der ledigen Modistin Adele Knapp, geb. 13. 2.
1874 zu Mannheim,.

14. des Maurers Karl Menk, geb. 15. 3. 1872 zu
Biskirchen,

15. de« Buchhalters Georg Michaelis, geb. 18. 10.
1870 zu Wiesbaden,

16. der Taalöhucrs RabannS Nauhcimer, geb.
28. 8. 1874 zu Winkel,

17. der ledigen Dienstmagd Gertrud Rheinberger,
geb. 19. 4. 1879 zu Frauenstein,

18. des Schueiders Ludwig Schäfer, geb. 14. 7.
1863 zu Morbachi. B.,

19. der ledigen Margaretha Schnorr, geh. 23. 2.
1874 zu Hcidelberp,

20. de« Musikers Johann Schreiner, geb. 20. 1.
1863 zu Probbach,

21. der Ehefrau des Gärtners Wilhelm«seif,
Karoline, geb. Zorn, geb. 17. 11. 1869 zu
Schwalbach,

22. der ledigen Lina Simons, geb. 10. 2. 1871
zu Haiger,

23. des Bierbrauer» Johann Bapt. Zapf, geb.
16. 9. 1870 zu Oberviechtach,

24. der Ehefrau des FuhrkncchtS Jakob Zinser,
Emilie, geb. Wagenbach, geb. 9. 12. 1872 z»Wiesbaden. *

Wiesbaden , den2. Mai 1904.
Der Magistrat. Armcn-Bcrwaltung.

11. Mai 1904 . Kette 8.

Stadt , öffentl . Giiter -Niedcrlage.
In die städt. öffentliche Gütcr-Niederlage unter

dem Accisc-AiiilS-Gcbäudc.Neugasse6» hier,werden
jederzeit nnverdorbenc Maaren zur Lagerung aus¬
genommen.

Da» Lagergeld beträgt zehn Pf. für je 50 kg
und Monat. Die näheren Bedingungen sind in
unserer Buchhaltcrei, Eingang Neugaffe 6a, zu
erfahren. *

Wiesbaden, den1. Mai 1904.
Städtisches Accise-Amt.

Verzeichnis) der Feuermelder und
der Personen , welche eine » Schlüssel

im Besitz habe».
Lfde.
No.

Be¬
zirk

Straße No. Namen

1 I Aarstraße
Albrechtstr., Ecke

12 Blum, Fuhr¬
unternehmer.

L II
Nicolarstraße Ebert.

15 Hausmeister.
3 II Bahnhosstraße Reg.-Gebäude.
4 IV Beausite Heizerd. Nero¬

bergbahn.S I Bicbricherstr.,Eckc
Möhringstraße Gärtner König.

Bicbricherstr. 6.S I Biebricherstraße,
am Rondel

12
Bahnwärter.

7 III Bicrstadterstraße M.Arnft,Bier-
stadlcrstr.lb.sL8 III Bierstadterstraße.

Ecke Alwinenstr. Brauerei
39 Küffner.S I Bleichstraße Deike,

Lackirermeistei.10 III Kursaalplatz, Alte
Colonnade Christmann,

Aufseher.
K. Kimpel.11

12
I Clarenthalerstr.

Emilienstr., Ecke

8
Schrcincrwstr,IV

Kapellenstraße C. Hcnzel,
Emilienstr. &13 I Emserstraßc, Ecke

Querseldstraßc J .Fürst.Wirth,
20 Hellmnndstr.14 II Frankfurterstraße Architect

Reichwein.1b II Frankfurterstraße

16
Ecke Martinstr. Portier im

Kaiserhof.II Friedrichstrabe,
Museum Lampe,

17 III 14 Friedrichstr.1.
Gartenstraßc Fr . Kcmpin,

Gartcnstr. 3.18 IV Geisbergstraße 5 E. Flohr.19 IV Gcisbergstraße-
20 II Jdsteiuerstraßc

Goethestraße,Ecke
13Adolfs-Allee Fr . Groll.

21 IV Kaufmann.
Gustav-Adolfstr.,

EckcHartingstr.
Gustav-Freytag-

straße, Mast 11

Frankenfeld,
Kaufmann,22 II

23 gegenüberI Herderstraße 1b Schcmmel,
24 IV Metzger.

Kapellenstraße 42 Augenheilanst.25 I Karlstraße, Ecke
26 IV Rheinftraßc

Kochbrunneuplatz
Neef, Kauf«

27
(Rose) Portier in der

Rose.I Labnstraße, Ecke
Walkmühlstr. L. Hartmann,

28 Emserstr. 75,IV Langgasse Ernst,Goldarb.29 II Mainzcrstraßc 14 Pens.Hohmann30 II do. 54 H. Hartmann.31 II do. 64 Archiv gebände.32 I Michelsberg 11 Polizei-Rcv.IV.33 I Moritzstraße,Ecke
Albrechtstraße Landgerichts-

34 Gcfängniß.
III Mühlgasse 4 C.Th.Wagner.35 IV Nerostraße 25 R. Maver.

86 Schloffermstr.IV Nerobergstraße 5 Freffr.v.Vincke.37 IV Ncrothäl 43 Fr. Collffon.
38 Wwe.,No.45,

I Oranienstraße 9 Schnlpedell.39 III Parkitraße, Ecke
40 Bodenstedtstr. 5 vr . Engelhardt.

IV Platterstraße 62 P . Dauer,

41
Leichenwagen»
Nemife.

II Rheinstraße 2b Postgcbäude.42 II do. 33 Reg. - Gebäude.43 11 do. 34 Landesdirect.
44 I do. 90 Schnlpedell.45 IV Ruhbcrgstraße,

46
am Mast Groll, Lehrer,

Ruhbergstr. 1,I Rüderheimerstr. 14 PH. Schweis»
gutb.47 IV Schachtstraße 25 Thurn,Schrein.48 I Schiersteinerstr. Versorgnngsh.49 II Schlachthausstr. 24 Portier v.

50 III Schlachthaus.
Schöne Aussicht12 i.Rothen Kreuz.51 IV Schulberg Schnlpedell.52 IV Schützenstraßc 5 Nowack, Land-

gerichtssecretär.
53 I Schwalbacherstr. 18 Kaserne,Wache
54 IV do. 38 Krankenhaus.
55 III Sonnenbergerstr.

Leberberg E. v. Rudorft.
56 III Sonnenbergerstr. 50 Fr .von Koppe»57 III Sonnenbergerstr.

Brauerei Portier,
Kronenbraucret

58 IV Stiftstraße 30 Schulpedell.
59 IV Taunusstraße 57 E.Roos,Rentn.
60 I Walkmüblstraße 30 V.Kopp.Wirth.61 I Walramstraße 19 W. Knapp.62
63

I
I Westendstraße

Vorkstraße
(Blüchcrschule)

1 A.Heuß,Kaufm
Schnlpedell.

NB. Außer den oben angeführten sind dir
Beamten der Feuerwache, die Führer der freiw.
Feuerwehr und die Schutzmannschaft im Besitz
von Feuermeldeschlüffel,^ *
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Niedr. tzdchst.Preis. Preis.
A 4 J6 4

1. Diehmarkt.
(Schlachtgewicht.)

Ochsen: I. Qualität. . 50 Kg. 72 — 74 —
11. „ . 00 , 68 — 70 —

Kühe: I. . . 50 . 66 — 70 —
II. . . . 60 „ 56 — 64 —

Schweine. . 1 „ — 96 1 04
Mast-Kälber. . . . i 40 1 64
Land-Kälber. . . . i 20 1 30
Hammel. . 1 . i 22 1 28

2. Frachtmarkt.
Hafer. 13 60 14 40
Stroh. 3 t>0 4 60
Heu. .100 . 6 40 6 70

3. Viktualienmarkt.
Eßbutler. . 1 Kg. 2 40 2 50
Kochbutter . . . . . 1 .. 2 20 2 30
Eier. . 25 St. 1 25 1 75
Trinkeier. — 7 7
Handkäse. .100 .. 4 7
Fabrikkäse. . 100 4 5 —
Eßkarloffeln. . . . 7 50 8 —
Eßkarloffeln. . . . . 1 — 9 10
Neue Kartoffeln . . . 1 — 22 24
Zwiebeln. 8 — 8 —
Zwiebeln. . 1 — 20 — 20
Knoblauch . . . . — 40 — 40
Erdkohlrabi. . . . . 1 — 10 — 12
Rothe Rüden . . . . 1 .. — 15 — 16
Weiße Rüben . . . . 1 „ — — — —
Gelbe Rüben . . . . 1 .. — 15 — 16
Kl. gelbe Rüben . . . 1 Gbd. — 15 — 20
Rettich. . 1 St. — — — —
Treibretlich. . . . — 8 — 10
Radieschen. . . . . 1 .. — 3 — 4
Spargel. . 1 Kg. 1 10 i 20
Suvpenspargel. . . . 1 .. — 80 — 90
Schwarzwurzel. . . . 1 „ — — — —
Meerrettich. . . . . 1 St. — 15 — 20
Petersilien . . . . . 1 Kg. — 70 — 80
Lauch. — 3 — 4
Sellerie. . 1 — 14 — 15
Kohlrabi. . 1 Kg. — — — —
Feldgurken. . . .
Treibqurken. . . . . 1 .

—
45 55

Einmachgurken. . . . 100 .. — — — —
Kürbis. — — — —
Tomaten. . 1 . 1 40 i 60
Grüne dicke Bohnen. . 1 . — — —
Grüne Stg.-Bobnen. . 1 . _ — — —
Grüne Buichbobnen. . 1 . — — —
Grüne Prinzeßbobnen. 1 . — — —
Grüne Erbsen ohne Schale 1 . — — —
Grüne Erbsen mit Schale 1 . 1 10 i 20
Zuckerschoten. . . . • 1 . _ — —
Weißkranl . . . . . 50 .. — — — —

Die Preise der Lebensmittel und landwirthschaftlichen Erzeugnisse zu Wiesbaden
waren na» de» Ermittelungen

(hiesiger)
(ausländ

Herz-

Weißkraut
Weißkraut
Rotdkraut
Rollikraut
Wirsing
Blumenkohl
Blumenkohl(anslän
Rosenkohl . .
Krün-Kohl .
Römisch-Kohl
Kopfsalat. .
Endivien . .
Spinat . .
Sauerampfer
Lattich-Salat
Feldsalat . .
Kresse . . .
Artischocke
Rabarber. ;
Eßäpfel . .
Kochäpfel. .
Eßbirnen . .
Kochbirnen .
Quitten . .
Zwetschen. .
Kirschen . .
Kirschen, Rbein.
Kirschen, Sauer
Pflaumen.  .
Mirabellen .
Reineclauden
Pfi,siche . .
Aprikosen. .
Apfelsinen .
Zitronen . .
Melonen . .
Ananas . .
Kokosnüsse.
Bananen . .
Feigen. . .
Datteln . .
Kastanien. .
Walluüsse. .
Haselnüsse
W-intrauben
Weintrauben
Stachelbeereneohannisbeercnim beeren .
Heidelbeeren. ,
Preißelbeeren
Gartenerdbeeren
Walderdbeeren

4. Fischm
Aal (lebend) . .
Hecht(lebend) .
Karpfen(lebend)
Schleie(lebend)

(rbeinifi
(südlän

che)
d.)

arkt

Kg.
St.
Kg.

1 Kg.
1 St.
1 Kg.
1 St.
1 Kg.
1 St.

1 Kg.
1 .
I St.
I !ka.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
T»
! '»
1 '
1 ’
1 .
II •
1 "
1 I
ILtr.

1 Kg.1
1
1

st.

Kg.
St.

Kg.

Niedr.
Preis. m.

Jk 4 A A
28 — 30

— 40 — 40
— 28 — 30
— 40 — 40
— 80 — 90
— 45 — 60
—

30
—

35— 6 — 8
18 To

— 45 — 50
—

40
—

45
— 50 — 60
— 30 — 35
— 80 1 —

— 40 — 60

1 60 2 —

—
ol111

—

10— 5 — 7
1 8o" 2 40

—
10

—
10

5
—

7

—

3 60 4 —

2 60 2 60
3 20 3 40

Wiesbaden» den6. Mai 1904.

Barsche(lebend) . . . 1 Kg.
Bachforelle(lebend) . . 1 ,
Backfische (lebend) . . . 1 .tummcr(lebend). . . 1„rebsc(lebend) . . . . 1 .
Schellfisch . . . . . 1 .
Bratschellfisch. . . . 1 .
Kabeljau . 1 .
Kabeljau(Stockfisch gew.) 1 „
Salm . 1 ,
Seehecht. 1 .
Zander . 1 ,
Lachsforcllen. 1 .
Sceweißlinge(Merlan») 1 .
Blanfclchen. 1 .
Heilbutt . 1 „
Steiubutt. 1 .
Schollen . 1 ,
Seezunge. 1 „
Rothzunge(Limande») . 1 „
Grüner Hering. . . . 1 .
Hering(gesalzen) . . . 1 St.

8. Geflügel und Wild.
(Ladenpreise.)

Gans . 1 St.
Truthahn. . . . . . 1 .
Truthuhn. 1 „
E»te. 1 „
Hahn . 1 »
Huhn . . . . . . 1 .
Masthuhn . 1 .
Perlhuhn . 1 .
Kapaunen . 1 .
Taube . 1 »
Feldhuhn, alt . . . . 1 .
Feldhuhn, jung. . . . 1 „
Haselhühner. 1 „
Birkhühner . . . . . 1 „
Schneehühner. . . . 1 ,
Fasanen . . . . . . ) »
Wildenten. 1 .
Schnepfen . 1 „
Krammetrvögel. . . . 1 .
Hasen . . . . . . . l
Reh-Röcken. 1 Kg.
Reh-Keule . 1 „
Reh-Vorderblatt . . . 1 .
Hirsch-Rücken . . . . 1 „
Hirsch-Keule. 1 »
Hirsch-Vordcrblatt. . . 1 „
Wildschwein. 1 .
Wildragout . 1 .

C. Fleisch.
(Ladenpreise.)

Ochsenflcisch von der Keule 1 Kg.
Ochjcnfleisch, Bauchfleisch1 .
Kuh- oder Rindfleisch. 1 „

Niedr. tzd-d». Ai-dr.
Preis. Preis. Preis. Pni,.

2 40 A
2

A
60 Schweinefleisch. . . . 1 Kg. 1 40 A

I
10 — 10 — Kalbfleisch. 1 „ l 60 1 90

50 60 Hammelfleisch. . . . 1 i 20 1 70
6 50 8 Schasfleisch. 1 i 20 1 40
5 5 Dörrfleisch. 1 * i 60 1 80

80 1 20 Solperfleisch. 1 * i 60 1 80
60 60 Schinken. 1 „ i 84 2

1 1 20 Speck, geräuchert. . . 1 i 80 1 84
50 70 Schweineschmalz. . . 1 i 40 1 60

4 9 Nierensett. 1 — 80 1
1 20 Schwartenmagen, frisch. 1 m i 60 2
1 40 2 80 Schwartenmagen,geräuchert1 i 80 2
3 4 Bratwurst. 1 m i 60 1 80

80 1 Fleischwurst. 1 M i 40 1 60
Leber»u. Blutwurst, frisch 1 m — 96 96

1 80 2 40 Leber-u.Blutwurst, gerauch. 1 m i 80 2
2 3 20
1 20 1 40 7. Getreide, Mehl und
3 — 5 — Drod re.
1 20 1 60 a) Großhandelspreise.

— 8 — 10 Weizen. 100 Kg. 16 75 18 50
Roggen. 100 ff 13 25 14 50Gerste. 100 13 25 15 50

7 50 8 50 Erbsen zum Kochen. . 100 „ 22 — 28
Speisebohnen. . . . 100 m 22 — 23
Linsen. 100 22 — 30

3 50 4 50 Weizenmehl: No. 0 . . 100 „ 29 — 32
1 50 1 80 No. I . . 100 n 27 — 28
2 2 50 No. II . . 100 n 25 — 26
5 50 7-! Roggenmehl: No. 0 . . 100 « 23 — 24

— — No. I . . 100 • 21 — 21 —

65 75 b) Ladenpreise:— — — —
Erbsen zum Kochen. . 1 Kg. — 36 — 48
Sveisebohneu. . . . 1 u — 36 — 481 50 1 80 Linsen. . . 1 m — 44 — 583 — 3 50 Weizenmehl zur Speise-1 70 1 70 bereituna. 1 m — 34 — 425 — 5 Roggenmehl zur Speise»2 80 3 bereitung. 1 m — 26 — 284 50 4 50 Gerstengraupe. . . . 1 * — 48 — 64— Gerstengrütze. . . . 1 — 40 — 60— Buchweirengrütze. . . 1 — 60 — 7010 14 Hafergrütze. 1 „ — 60 — 686 50 9 — Haserflocken. 1 _ 60 — 641 50 2 — Java-Rei«, mitll. . . . 1 u — 40 — 60— — — — Java-Kaffee, mittl., roh 1 2 40 3 —— — — — Java-Kaffee, mittl., gelb.— — — -- gebr. 1 „ 3 40 3 60— — — — Speisesalz. 1 — 22 — 24— 70 — 70 Schwarzbrod: Langbrod 0.5 „ — 13 — 15

1 Lmv 43 — 52
Rundbrod0.5 Kg. 13 _ 13

1 44 1 52 1 Laib _ 45 — 45
1 32 1 40 Weißbrod: 1 Wasserweck. . . — 3 3
1 36 1 44 1 Milchbrod- - • — 3 3

Städtisches Accise-Amt.

Bekanntmachung.
Auf Veranlassung des Vorstandes der Heffen-

Rasiauischen landmirtschaftlichen Berufsgenossen-
schast dringt der Seklions-Borstand folgendes zur
Kenntnis der Genossenschaftsmitglieder im Stadt¬
kreise Wiesbaden.

Seitens einer Privatversicherungs-Geiellschaft
ist zwecks Erlangung von Versicherungen die irrige
Behauptung anfgestellt worden, daß die Gründung
einer Haftpflicht-Versicherungsanstalt im Anschluß
an die Hesseu-Nassauische landwirtschaftliche Berufs¬
genossenschaft vorläufig aufgegeben sei. Diese Be¬
hauptung entspricht nicht den Tatsachen.

Es ist vielmehr zu hoffen, daß die genannte
Anstalt in absehbarer Zeit ins Leben treten wird,
sobald die Satzungen, welche zur Zeit noch dem
Bundesrat vorliegen, die Genehmigung erlangt
haben werden. *

Wiesbaden , den 26. April 1904.
Der Sektions-Vorstand«

(Stadlausschuß.)

Bekanntmachung,
betr. Umnummerierungvon Häusern.

Wir machen hiermit darauf aufmerksam, daß
in folgenden Straßen:
Alexandrastiaße,
Beethovenstraße»
Ublandstraße,
Eltvillerstraße,
Gartenstraße,
Kkisbergstraße.
Gustav-Freytagstraße,
Humboldtstraße,
Kiedricherstraße,
Langgafie.
Mühlgasse,

Lahnstraße,
Lesfingstraße,
Mainzerstraße,
Martinstraße,
Nettelbeckstraße,
Niederwaldstraße,
Platterstraße,
Wilkelminenstraße,
Weiubergstraße,
Kaiser-Friedrich-Ring,

Änderungen und Ergänzungen der Hausnummerier-
ung notwendig geworden sind, war in dem alsbald
erscheinenden neuen Adreßbuch Berücksichtigung ge¬
funden hat. Mit der Ausgabe desjeibeu wird die
Neu-Nummerierung der in Betracht kommenden
Häuser und Grundstücke vorgenommen werden. *

Wiesbaden»den6. Mai 19(4.
Stadlbauamt , Abteilung für Straßenbau.

Verdingung.
Die Herstellung einer elektrische« Be¬

leuchtung einiger Räume der Feuerwache soll
im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden.

Angkbotsformulare, Verdingungsnuterlageu
und Zeichnungen können während der Vormittags-
dienststuvden im Hauie Friedrichstraße 15, Zimmer
No. 20, eingesehen, die Verdingungsunterlagen, aus¬
schließlich Zeichnungen, auch von dort bezogen
werden.

Verschlosseneu. mit der Aufschrift „St. B.A.18"
versehene Angebote sind spät-stenr bi«

Mittwoch, den 1». Mat 1904,
vormittags 10 Uhr»

hierher einziireichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinendenAnbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus¬

gefüllten Verdingungsformular eingereichten An¬
gebote werde» berücksichtigt. *

ZuschlagSfrist: 5 Tage.
Wiesbaden» den6. Mai 1904.

Stadtbauamt.

Bekanntmachung.
Die aus dem allen Friedhöfe befindliche Kapelle

(Trauerballe) wird zur Abhaltung von Trauer-
feierlichkeiien unentgeliltch zur Versüguna gestellt
und zu diesem Zweck im Winter auf städtische
Kosten nach Bedarf geheizt; die gärtnerische und
sonstige Ausschmückung der Kapelle wird stadtseitig
nickt besorgt, sondern bleibt alleinige Sache der
Antragsteller. Die Benutzung der Kapelle zu
Trauerfeierlichkeiten ist rechtzeitig bei dem zuständige»
Friedhossaufseher anzumelden.welcher alsdann dafür
sorgt, daß diese zur bestimmten Zeit sür den
Trauerakt frei ist. *

Wiesbaden, den9. April 1904.
_ Die Friedhofs-Deputation.

Bekanntmachung.
Die Berechtigung zur Aufstellung eine« photo¬

graphischen Ateliers neben dem domänenfiskalischen
Niederwald-Etablissement bei Rüdesheim soll vom
1. Januar 1905 ab auf weitere6 Jahre öffentlich
meistbietend verpachtet werden.

Termin ist hierzu augesetzt auf
Freitag , den 27. Mai d. I .»

nach inittags 3 Uhr,
im Jagdschloß Niederwald bei Rüdesheim.

Die Verpachrungs-Bedingunge» können gegen
Erstattung der Schreibgebühren von hier bezogen
werden. F299

Caub, den3. Mai 1904.
Königliches Domänen-Rentamt.

Münnich.

Nassauisclie Landesbibliothek.
Verzeichnis der neu hinzugekommenen Biicher,
die vorn 9. Mai 1904 an im Lesezimmer aus¬
gestellt sind u. dort vorausbestellt werden können.

Bibliothek für Beamte und Arbeiter der
Farbwerke vorm. Lucius u. Br^ninger zu
Höchst a. M. Elberfeld 1904. Gesch. von den
Farbwerken zu Höchst. Bücherverzeichnis der
Öffentbchen Leseballe zu Jena . Auflage 2.
Jena 1904. Geschenkt von Prof. Pr . Liesegang.
Schneider, Th., Was ist’s mit der Sintflut? Ein
Beitrag zur Babel- und Bibelfrage. Wiesbaden,
H. Staadt , 1903. Brückner, Wilh., Zwei Keat-
predigten. Wiesbaden, E. Behrend. 1904. Lösch¬
born, H., Museumsgänge. Eine Einführung in
Kunstbetrachtung und Kunstgeschichte. Biele¬
feld 1903. Richter, Ludwig, Kichter-Bilder.
Zwölf Holzschnitte nach älteren Zeichnungen.
Leipzig 1877. Schwind, M. v., Aschenbrödel.
Holzschnittausgabe . Mit Text von H. Lücke.
Leipzig 1873. Schwind, M. v., Die schöne
Melusine. Ein Cyklus von 11 Bildern. Stutt¬
gart o. J . Kuntshandbuch für Deutschland. Ver¬
zeichnis der Behörden, Sammlungen, Lehr¬
anstalten etc. Auflage 6. Berlin 1904. Liese,
Ad., 25 Jahre im Sohulaufaichtsdienst. Wiesbaden,
Hermann Ferger. 1904. Mittenzwey, L., Vierzig
Lektionen über die vereinigte Gesetzeskunde und
Volkswirtschaftslehre. Zum Gebrauch in K'-rt-
bildungsschulen etc. Aufl. 4. Wiesbaden,
E. Behrend. 1903. Lippiert, Waldemar, Die
deutschen Lehrbücher. Beitrag zum Register¬
wesen und Lehnrecht des Mittelalters. Leipzig
1903. Dernburg, Fr., Das bürgerliche Recht des
Deutschen Reiches und Preussens. Band 3 und
4 und Ergänzungsband 1. Halle 19c >2—1904.
Baum, Georg, Handbuch für Gewerbegerichte.
Berlin 19o4. OlszewsUi, Jos ., Büreaukratie.

Würzburg 1904. Diesel, Rud., SoLdarismus.
Natürliche wirtschaftliche Erlösung des Menschen.
München 1903. Geschenkt von Prof. Dr. Liese¬
gang. Rogge, Bernhard, Bei der Garde. Erleb¬
nisse und Eindrücke aus dem Kriegsjahre
1870/71. Hannover 1895. Widdern, Georg
Kardinal v.. Die Streifkorps im Deutschen Be¬
freiungskriege nach kriogsarohivalischenQuellen.
Band 1. 2. Berlin 1894. Helmolt, H. F., Welt¬
geschichte. Band 8 (Westeuropa, Teil 2).
Leipzig 1903. Limesblatt, Mitteilungen der
Streckenkommissare bei der Reichslimes-
kommiasion. — 1892—1903. — Trier 1903.
Festschrift zur Feier des 50-iährigen Bestehens
des Römisch-Germanischen Centralmusenms zu
Mainz. Mainz 1902. Geschenkt vom Central¬
museum zu Mainz. Mitteilungen für den Ge¬
werbeverein für Nassau, Jahre . 55—57. Wies¬
baden, W. Zirnmet. 1901—1903. Katalog, Amt¬
licher, der deutschen Städte-Ausstellung zu
Dresden. Dresden 1903. Geschenkt von Geheim¬
rat Dr. Pagenstecher . Heer, J . G„ Freiluft.
Bilder vom Bodensee. 1. bis 3. Tausend, Kon¬
stanz 1904. Bad Ems. Bearbeitet von
H. Fresenius, Menzel etc. Ems, H. C. Sommer,
1903. Adressbuch von Limburg, Diez eto.
1904—5. Limburg a. L., Limburger Vereins¬
druckerei 1904. Hauffen, Adolf, Die deutsche
Sprachinsel Gottschee. Geschichte u. Mundart,
Lebensverhältnisse eto., Graz 1895. Langwerth
v. Simmern, Heinrich, Freiherr v., Deutschtum
und Anglophobie. Band 1, 2. Wiesbaden,
W. Bücking. 1903. Schwegel, H., Die Ein¬
wanderung indieVereinigten Staaten von Amerika.
Wien 1904. Ecuw Eene halave, 1848—1898.
Historisch gedenkblock uitg. by de inhuldiging
van Koningin Wilhelmina. Uitg. 3. Deel 1 en 2.
Amsterdam 1898. Jannasch , R., Die Wege und
Entfernungen zur See im Weltverkehr. Berlin
1904. Ehrhardt , Karl Die geographische Ver¬
breitung der für die Industrie wichtigen Kaut¬
schuk- und Guttapercbapflanzen. Halle 1903.
Baechtold, J ., Briefwechsel zwischen Moritz von
Sdhwind und Ed. Mörike. Leipzig 1890. Fried¬
rich, J ., Ignaz von Döllinger. Sein Leben aufGrund seines schriftlichen Nachlasses. Teil 3.
München 1901. Gensei, Julius , Friedrich Preller
der Aoitere. Bielefeld 1904. Stosoh, Ulrich v.,
Denkwürdigkeiten. Briefe und Tagebücher, her-
ausg. von U. von Stosch. Stuttgart 1904.
Rochefort, Henri, Les aventures de ma vie. Tom
4 u. 5. Paris 1896. Riemann, Robert, Goethes
Romanteohnik. Leipzig 1902. Lorm, Hierony¬
mus, Die Märchen der Gegenwart. Skizzen aus
Zeit und Leben. Aufl. 2. Leipzig 1878. Fulda,Ludwig, Gedichte. Berlin 1890. Simrock, Karl,
Gedichte. Neue Auswahl. Stuttgart 1863.
Auerbach, Berthold, Romane. Bd. 1 und 2 und
Bd. 3 und 4. Stuttgart 1871. Volksbücher,
Wiesbadener, Nr. 36 40 (H. von Kleist, Michael
Kohlhaas; Wilhelm Fischer, Das Lieht im Elend¬
bause ; Fr. Gerstäcker, Der Schiffszimmermann;
H.Sohurey, Hunnenkönig ; P. Merimde, Colomba).
Wiesbaden, Verlag des Volksbildungsvereins
(H. Staadt ). 1903. Saar, Ferd. von, Novellen
aus Oesterreich. Band 1. 3. bis 4. Tausend.
Kassel 1804. Wildenbruch. E. von,
Eifernde Liehe. Roman. Auflage 3. Berlin 1893.
Paris , Gaston, Premes et legendes du Moyen-
Age. Paris 1900. Revue des Deux Mondes.
Jahrg . 1904. T. 1. Paris 1904. Smalian, Karl,
Lehrbuch der Pflanzenkunde für höhere Lehr-

Anstalten. Leipzig 1903. Novitates, Naturae,
Bibliographie neuer Erscheinungen aller Länder
auf dem Gebiete der Naturgeschichte und der
exacten o issenschaften. Jahrg . 25. Berlin 1903.
Geschenk von der VerlagsbuchhandlungR. Fried¬
länder zu Berlin. Bölsche, W., Die Abstammung
des Menschen. Auflage4. Stuttgart 1904. Ge¬
schenk von der Gesellschaft für Naturfreunde
Kosmos. Windisoh, Karl , Anleitung zur Unter¬
suchung von Most und Wein für Praktiker.
Wiesbaden, G. Windisoh. 1904. Börner, Franz,
Statische Tabellen, Belastungsangaben und
Formen zur Aufstellung von Berechnungen für
die Baukonstruktionen. Berlin 1904. Geschenkt
von Prof. Dr. Liesegang. Hoppe-Seyler, Zeit¬
schrift für physiologische Chemie. Band 39.
Strafsburg 1903. Beerwald, K., Das Arsenbad
Levico in seiner therapeutischen Bedeutung.
Berlin 1903. Geschenkt von Herrn Geheimrat
Dr. Pagenstecher. Jahresbericht über die Fort¬
schritte auf dem Gebiet der Geburtshü fe und
Gynäkologie. Jahrg . 16. Wiesbaden, J . F. Berg¬
mann, 1903. Archiv für experimentelle Pathologie
und Pharmakologie . Band 50. Leipzig 1904.
Winokel, E. v., Handbuch der Geburtshülfe.
Band 1. Teil 2. Wiesbaden,J . F. Bergmann,1903.
Archiv für Augenheilkunde. Band 47. Wies¬
baden, J . F. Bergmann,1903. Oppenheimer, Karl,
Über die natürliche und künstliche Säuglings-
Ernährung. Wiesbaden, J . F. Bergmann, 1904.
Zentralblatt für Bakteriologie,Parasitenkunde eto.
Generalregister für die Bände 1—10 von Gustav
Lindau. Jena 1903. Archiv für klinische
Chirurgie. Band 71. Berlin 1903. Bericht der
ophthalmologischenGesellschaft.81.Versammlung
zu Heidelberg. Wiesbaden, J . F. Bergmann 190L
Wochenschrift, Deutsche zahnärztliche, Organ
des Vereinsbundes Deutscher Zahnärzte. Jahr¬
gang 5. Berlin 1902 bis 1903. Zeitschrift für
Gehurtshülfe und Gynäkologie. Bd. 50. Stutt¬
gart 1903. _ *

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dauipfscliiffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich morgens 8.05, 9.50

(Bchneliiahrt), 10.35 und 12.50 bis Cöln, mittags
3.20 (nur an Sonn- u. Feiertagen) bis Assmanns¬
hausen, abends 6.35 (Güterschiff) bis Bingen.

Gepäckwagen von Wiesbaden nach Biebrich
morgens 8 Uhr. F 329

Billets und Auskunft in Wiesbaden bei dem
Agent W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364.

Iliebrich - Mainzer Dampfschiilahrt
AngD -t Waldmann.

ln»Anschlüsse an die WiesbadenerStrafsenbahn.
Fahrplan ab 1. Mai 1904.

Beste Gelegenheit nach Mainz,
Von Biebrioh nach Mainz (ab Sohloß) : 9 10

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.
An und ab Station Kaiserstraße-Haupt¬
bahnhof 15 Minuten später.

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle) : 9 10
11 12 1 2 3 4 6 6 7 8 9*.

An und ab Station Kaiserstraße-Haupt¬
bahnhof 5 Minuten später.

* Nur Sonn- und Feiertags.
Extraboote für Gesellschaften. Abonnements.

Frachtgüter 35 Pfs\ per 100 Ko.

Druck unt Verlagd-r L. Echellenberg'lchen Hof-Buchdruckerei in Wiesbaden.
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